
Lenk- und Ruhezeiten 

(Verordnung (EG) Nr.561/2006 vom 11.04.2007) 

 

Arbeitszeit 13 Stunden • Alle Zeiträume des Tages (Lenken, Sonstiges, Pausen) 

ausgenommen der Tagesruhezeit. 

Erweiterte 

Arbeitszeit 

Maximal 

15 Stunden 

• Alle Zeiträume des Tages (Lenken, Sonstiges, Pausen) 

ausgenommen der Tagesruhezeit. 

• maximal 3x zwischen zwei Wochenruhezeiten 

• kein Ausgleich erforderlich 

Hinweis zur Arbeitszeit: Wichtig ist das ein Arbeitstag immer ein 24 Stunden Zeitraum ist! Sollte man also morgens um 6 Uhr 

anfangen zu arbeiten, geht der Tag bis um 6 Uhr des nächsten Tages! Innerhalb dieses Zeitraumes muss auch eine Tagesruhezeit 

eingehalten werden. 

Fahrtunterbrechung Mindestens 

45 Minuten 

• spätestens nach 4,5 Stunden Lenkzeit 

• auch aufteilbar in zwei Unterbrechungen von mind. 15 

Min. (1.Abschnitt) und mind. 30 Min. (2.Abschnitt) 

Tägliche Lenkzeit 9 Stunden • immer zwischen zwei Tagesruhezeiten 

• alle Lenkzeiten im Gebiet der EG oder im Hoheitsgebiet 

von Drittstaaten 

Erweiterte 

Tägliche Lenkzeit 

Maximal 

10 Stunden 

• maximal 2x zwischen zwei Wochenruhezeiten 

• immer zwischen zwei Tagesruhezeiten 

• alle Lenkzeiten im Gebiet der EG oder im Hoheitsgebiet 

von Drittstaaten 

Wöchentliche Lenkzeit 

 

Maximal 

56 Stunden 

 

• immer zwischen zwei Wochenruhezeiten 

• wöchentliche Höchstarbeitszeit nach § 21a ArbZG 

nicht überschreiten 

• alle Lenkzeiten im Gebiet der EG oder im Hoheitsgebiet 

von Drittstaaten 

Lenkzeit in der Doppelwoche 

 

90 Stunden 

 

• summierte Gesamtlenkzeit während zweier aufeinander 

folgender Wochen 

Hinweis zur Wöchentlichen Lenkzeit: Es muss immer auf die Lenkzeit der Doppelwoche geachtet werden! Sollte man in einer Woche 

die maximale Lenkzeit von 56 Stunden zusammen bekommen, darf man in der folgenden Woche nur noch 34 Stunden Lenken! 

Tagesruhezeit 

(1-Fahrer-Besatzung) 

11 Stunden 

 

• innerhalb eines jeden Zeitraums von 24 Stunden 

• nach dem Ende einer vorausgegangenen Tageslenkzeit 

Tagesruhezeit 

(2- oder Mehr-

Fahrerbesatzung) 

9 Stunden • Innerhalb eines jeden Zeitraums von 30 Stunden 

• nach dem Ende einer vorausgegangenen Tageslenkzeit 

• Änderung der Anwesenheitspflicht der Fahrer beachten 

Verkürzte 

Tagesruhezeit 

auf 

9 Stunden 

• maximal 3x zwischen zwei Wochenruhezeiten 

• kein Ausgleich erforderlich 

Aufgeteilte 

Tagesruhezeit 

12 Stunden • Aufteilung der Ruhezeit in zwei Abschnitte von 

mind. 3 Stunden (1.Abschnitt ) und mind. 9 Stunden 

(2.Abschnitt) 

Wöchentliche Ruhezeit 45 Stunden • spätestens nach sechs 24-Stunden-Perioden nach 

Ende der letzten Wochenruhezeit 

Verkürzte 

Wöchentliche Ruhezeit 

24 Stunden • generell (am Standort oder unterwegs) 

• hierfür muss ein entsprechender Ausgleich gewährt 

werden, der spätestens vor Ende der auf die betreffende 

Woche folgende dritten Woche zu nehmen und an eine 

mindestens 9-stündige Ruhezeit anzuhängen ist 

• nur jede zweite Wochenruhezeit darf verkürzt werden 

Hinweise zu Fahrverboten: Für LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 t und LKW mit Anhänger 

(unabhängig vom Gewicht) gelten an folgenden Feiertagen von 0:00 – 22:00 Uhr Fahrverbote! 

Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam (nur in 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland), Tag der Deutschen Einheit (3. 

Oktober), Reformationstag (31. Oktober und nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-

Anhalt, Thüringen. Nicht für den Transit von und nach Berlin), Allerheiligen (1. November und nur in Baden-

Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland), 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 

An den folgenden regionalen Feiertagen gelten keine Fahrverbote für LKW! 

Heilige Drei Könige (6. Januar), Mariä Himmelfahrt (15. August), Buß- und Bettag 

Zur Haupt-Ferienzeit im Sommer gelten folgende Fahrverbote! 

An allen Samstagen in der Zeit vom 01. Juli bis 31. August von 7:00 bis 20:00 für bestimmte Autobahnstrecken und Bundesstraßen außerhalb 

geschlossener Ortschaften in beide Fahrtrichtungen. 

Letzte Aktualisierung: 23.08.2011 <-> Stand: 08/2011 
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